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sonderheitda man hemerckenmussensdaßosstniahlsdiehißs
herigeErmangelungeines in dergleichenSachenbeschriebe-
nen Nechtenslzum Freie-«- des unbesugtenVerfahrenss an-
gezogen werden wollenl nach dein Exempelanderer fiirueh-
men Handels- Städte s eine gewisseWechsel-Ordnungin

Schrisstenabsassenlnndsdamit niemand sichkunffngmitder

Unwissenheitentschuldigenmogel aus Schlußsammtlicher
OrdnungenlzusinånnialichesNachricht durchdenDch
Fiel-linkenzu lassen-sichdabei)vorbehaltenteldieselbeex conme

Grean zu anderus zu erklareui zu mindern- zumehrenloder

gar abzuthuuinachdemes dererSachenl Zeitenund derer

HandlungenUmstandeundRothdursfcerheischenwerden.

, ·I. Wann Wechsel-Mienegeschlossenwordenssoll von dem
Riese-remain oder Geber dem Tranks-tenoder Zieher hey Uhr-rni-
serungaller Wechsel-Briesseces seyensolchenie-,»die-, oderwie
sie immer Rahmen haben mögen)dieMine- so fort und zwei-IS
gezahler werden. Und dafern- vor Abgangdernechstfolgenden
Post- der Vgl-im halber noch keine Vergnugnng geschehen-soll
sdieBezahlung derselben sofort mit ein«-er Dem-W a·ufPerson
sei-ndGnrerdesjenigenx welcherdie ahlung nicht gebuhrendlei-
·st«et-ein»erriebenwerdenj und dawi er denSchuldnerkeine Exak-
Ade-,au er der ohnenllenVerzugerweislichenbereits geschehenen
Zahlung-zu Farrenkommenund einzuwendenerlaubet seyn,

. IIgEsso einjedernemmmoderGehergehaltensehn-dreim-
pfangeneWechsel-Bucheer lauten dieselhenaehSicht- oder nach
dem-den de ersten- oder dochfolgendenPest- wiewohwhnemig-
jiixzzob die irsendungmit der reitendenPostUHFVEISVSXVMMT
»derfahrendeüherHambnrgsgeschehelzurdccekwfiiszu seitdemDa
aber-Jemandhierinnen saunugsean »unddein-Ziehendadnrsäk
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weisslicherSchaden zume wurde- o sollder Schaden zu des

idem-WennLast bleiben- dafern dersel e nicht erweislich machen
koneexdaßer den Wechsel,-Briesszuehdri er Zeit Jurist-eckigen-

Ziibringen-durchsonderlicheZufcillelcsIehver indertworden. Jn-
essenwann dem-»Heur Hexe-prom-gesandtseymmag ichein jeder

derJedwednach Belie en bedienen- dochdaßer den Za lange-Ter-
mzi nichtverabsaumexes sehder Remiriesxefelbwoder der Wi- mee,

welcherden Briesszuletztgehandelt. Soltenunxnach dem ah-
lzunngemm der entge-soaccepxirethatund zahlensoll-Mii- wer-

den- somuß der ersäiimerxwelcherdas Geld auf den Verfall-
Tagl da verzieren-im noch in guten Stande gewesen- nicht gefo-
dertz den Schaden tragen und hat reinen Regrek an den eher-
««I.Un«ordnunen vorzukommen- sollen kün ig a e Wech-

sel-Briefsein dem oft-Tage- an welchem der echselkauder-
sandwerden-klemmtsehn-und solldemnach-obgleicheinige either
ein anders ublich gewesenzniemand sichtünfsrtgunterste en- ei-.

nen vor Abgangder heutigen Post geschlossenenWechsellaufdas
Dei-am von vorigerPostzu stellen. »

Il-. Deßgleichenwird ein iederZiehergehaltensehn- von sei-
nem Wechseldemjenigenxauf welchen er gezo en- behersterPost
nöthigeein«-f-zu geben und da ersolcheszu d un unterliessexsolt
derdaraus entstandeneSchaden ihm selbstbehgeniessenund vor

seineRechnung bleiben.
«

«

.

—

·

V. Anlangendedie Ideenkreis-undArke-einen derer Wechsel-
Briessexsobedarff ein eigener Wechsel-Briefs- es siehderselbe noch
in der erstenHand- oder an andere www-eiser- keiner besonderen

·

Frerfrntneion, nochArtenzationonch derSchULdUcr istchcllch
auch nach der Verfall- etc-zu zahlenverbunden- oderer muß-in

Entstehung dessen-gew rtig sehn-daßnachWechsel-RechtWider

ihn verfahrenwerde-wie denn auch-da der Schuldner selbstper-
·storbenmake-desseneigenerWechstlsjbriewseinenErbenglelchek
gestalt absonderlichzur

dergl-mä-
nichtdnrffkneneiiretincrde3 ,
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sondern deeErbenanWbeyDemneedungfchleunfgerkxemwmach

Wechsel-Reche-d1eisahlungzu leistenperpstcchteh ·

- VI. Indessen eher in des Debimyix Beleevenxwanndechthz
mngs-Tm»i«derlaussenxyunddasGeld nichtabaefordertestxob er-«
das GeldGercchtlichdagewesenoderiselpstrangerverwalzrenwolle-»-

- m Wann-WereanechsekBreefnenMkijzuruekekommt-
- so ist der Ecnhaber sgehaltenxsichbaldmtxdenselbenbeydem Zie-

herzu melden Jund da dieser abwesendwarejmuä er seinet-Frau-«-
en- Kindern- oder andern Muß-Genossen und Bedienten-von
dech was er mit dem Zechersehst reden with-Nachrichtgeben-
Wedrcgensfalsjda hiean etwas versäumetwurde-soller den dar-

,

aus entstandenen Schaden selbsttragen- oder vergnngenx und-ket-
nen Regwfxauf den Ziel-erhaben .

,
.

VIII. Der Zieher abernstx auf erhaieeneNachricht-nnd-mek
liefferun des Meiji«-,schuldig-demGeber schleunigeund· ihm ans

ständige ersicherungxwegen—CapitaIs-k-gio,Unkosten und vers

mnthlecherSchaden- nur gnug-amerj1iiej«M-sischesrUns-»w- oder
Emsetzung eines vergnuglichen Unterpfandes zu leisten-daßsein
»Mein-keepWechstl--BriessaufdenVerfall -Tag entwedersonstj
oder von Ihnselbstznur«Weg-sek-Rück-Wechsel-Meiji«- und rxns
kosten-richtigwerdeetngekosee und be echter-werdenc Es ware
dann-daßsie den geschxossenenWcchfe MAY-seenund-versicher-
mceZuruekgebungdes vom Seher-empfangenenGeldes-nebenst
Lag«,1»meM-sund allen-Unkosten- den-selbenmjzsteg Und die-
ses hat auch stattxxundgbieiheesderZecherdemSeher-zur Vater-we

verbunden-»wann »AuchderzWechselaccepxxrec
«

worden« indessen
aber VachxnchkkamexdaßderArke-»W-vor der Verfall-Zeckaizii-
ree hatte-und deßfalspeoxejepretwara .

«

«

·-

IX..«Daaber der Bezogenexrveen nochermangelndenAckmjzz-

oder ans andernsurfachmzBeden entrüewdtsereceipt-istsofort
»War- U letstenjnnd den Einheit-er ersuchecejmet den Pekaediß
zu nech erPostemzuhaltesneunterBersprecpenxdaßerennerhkxe-

»

. 1. . o.



«

f( 7· AK
IsolchenWeh erklärensägt-dem-ee den«WechselåBrlessewepiz
seen-odermet Peyrejlzuruckgehen-lassen-wolte-sostehetzwar dem
xEmhaber seen-ohneseinPfeil-cum lußdahenzuwarte-n- ett-istaber

solcheszu thunkemes wegelneedunden.»Jndesseana vol-derc

snachstenPost die Ase-»We- mcht würcklccherfolgseeeffster schul-
degzu pewezren und das Psaxejkmit selhtererstenabgehendenlpdfi

gzuunerfendenxsonstenes u seinerGefahr stehen- und-ees demje-
-—mg"en-dcrihm denWechseWreeffgesändehaelvdrdpeBezahlung
zu hasstenschqldcaseyn soll. .·

, , ·

X. Wer emen Wechsel-Brief see-Festenwell-derselbeistgehal-
-.ten-dkeMel-Misse-pikeennd schlechterdings- ohne elntzigesBedin-
geoderkefeswxzu lernen-und sollsokhaneAse-Francevon dem- der

,««-z-nree-es»magauchder-Weehselauskuggechhrlautenx
alser

will- mlt seiner etgenhandigen Schrifo - eyfugung des Nah-
-—mensnndZunahmenw wie auch der etc-auf den WechselkBecess
»Im-et werden« Daferne auch des ezogenensGevollmachtegre
· Diener »dieAxeepmew verrichten würden- mnsieu dieselbeso wohl
sehrerPsimpalenxals ihre eigeneTerms-und Zu-Vahmen-auchdte

Zeit der Hymne-z mit-eigenerHand- denWechlekBrieffebeyses
Hen; Andeeer Gestalt est der- Elnhaber die Acezpkaxzwianzuneh-

: men nichtverhundenJ sondern kalt-davon-als war-e die Ascesi-»o-

gantzllchverweigeyewordem»weil-IN- «

»

· »

«»

xt Wannemem ein Wechsel-Briessp»k»»rerwcrd-under

denselbennicht«-Wesen well-Xsotmagein Dritter- zur Ehrenund
«in-Regen-ddes- Zieh-ers:oderkeck-Iwan- denselbenwohl accept-ren-
ESE aber ein solcherDrineechepwe schuldegxvor- dem-»mein-

tvelcherjslmssNahmendesElnhabers gegen-denBezogenen die Fee-.
Maria- z»wegen nicht geschehenenprprisunge verrichtet-selbsten

Wersdn siehzu erklären-daßerdenWechselzur Eheendes Zecher-z

odetgIedqgezeåicmeepgrel«idgrgbgnstldeMepmåegthugxendgau mit e kgung es ie e der » W
«

-
’

en zwe-
OWNER-nende sei-Wesent-misdeechsebBrscåsng
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schreit-m Der Kam-»- aber muß gleichfalsdie Jeeeytaew zu
Ehren- wie sievon dem Ase-»weil Leeres-ver worden z den Freie-ji
bevfügenlund denEinhaberexrseksiirenjdadann derjenige-welchen

-

wie erwehnetx mit der VeyschrcfftxPel-Jwyiew ei- nerka emen

Wechsel-BriesswkepeireejsolchcrAccepmwwe ensein vollkomme-
neroekimywirdx und die Zahlung zu leisten chuldig bleiben da-
wider auch mit der Excezriwtzdaß er nur per Dom-em- afcekeirethel-
vexsichkeinesweges schutzenmag. ,Jedochstehetes m des Ein-

gabersBelieben- ob er den Dritten welcherzur Ehren des Zie-
ersoder lerdqulziitenxzur des-Finden oferzrexlannehmenWolle-«

oder nicht; nnd sollkein Not-rissebefugec seyn- wann etn Dritter-
der Accepmxiwhalber-sich bey ihn an iebcxsotbaneDeckt-»Meh-
ne des Einhabers Vorbewust und inwcllcgungxanzunehmen
und zu »o»ren.

—

-

; KilWann nun-nach geschehenerund angenommener Ase-y-
mzw des Tem-, der Be ogene nch gleichvor demVersall - Tage er-

klaretex den pyoxejixrten echpel-Briesfanzzmehmenund zu bezah-
Ietklsoist dennochder erste Aeeepngr nicht schuldigabzustehmj es
ware denn- daßer es gutwillig thatexoder seineangewante Unko-
sten nebsteinen driteelpw c. »so-ji«- von den Bezogenen bekame.

XIJLSo wie aber dieDrkttekpersonxinKrasst del-geschehenen
Ackepmm»,sichverbündiggemacht- auf den Verfall -Tag dke Be-

zahlungdes Wechsel-Priessesxnevstdenen angewantenunkostenl
zu leisten: Also baute auch billig-nacherfolgter Zahlungzderer
dethnhaber desWechselsc»»,»zrendenRechteundAnspruche zu

Feineenxund kan also von dem Ziehewoderdem sonstzu Gefallen
er echsel-Briessko»o»«retworden-dieBezalungdesEapttalsy

sacnthnkostenMdeij wieder suchen. a mdessensichs
stu-trugel daßdetheher und derienigel dem zu Ehren der Wech el-

Brsessaeeepnret und bezahletworden- vor oder nach dem Verfall-
Tagej Ikbzoexciwürdenssund der Takt-«stehalsobeydenenseldenj
der geleistetenZahlungwegen- nichteedolevkdnteisodaterwietzekl



("; 9 ) V-
die andern nie-»Wennkeine Ast-M sondernmußden Schaden tra-

gen. · .

XIV. WannWechstl-Brieffeiwegen verweigerter zwwa
»diejiiretiverdeiiiund entweder sich-laut dem vorhergehendenXI.
Ame-il, keine Dritte cPersonsindeti welchedemZieheroderIndes-»t-
ten zu Ehren acwpeiren wolte- oder aber einesolcheDritte erson
anzunehmenl der Einhaber sichweigerte- so ist der Einha er ge-
halteni den Wechselund Pmdi mit ersterqdostzuruckzu senden-
damit von dem Zither die Viele-»i,nebenstRus- Wechsel-·fwrejk

Etwas-ein lex-wundallen-indem Unkostenundedchadenxwieder ge-
sordettwerden konne.

· ,

.

«

XV. Wann Wechsel-.Briefse auf Auswartige lauten- welche
nicht an dem Orthewohnenj woselbstdieZahlung- nachJnnhalt

des Wechsels-geschehensoll- so istnothigxdaß der Einhaber sie-
ohneVersaumnißlzur Ackezimnwzubersendexda denn- ben der Ac.

raresten-, herzte-pran- schuldlgist-zu not-ren- beywem-sichderEin-
haberxaufBersalspsZeitianzugebenl abe. Wann nun die Be-

szahlnng nicht erfolgensoniag der Ein aber gegen denabwesenden
,.-icce«pm»ten-nichtgeschehenerZahlung halberl peotejiiren und Ped-

eejtund Briesse zurücksenden-weil der Akten-em-gehaltenigebüh-
rende Zahlung zu verschaffenund derEinbaber nicht verbunden
ist- die Gelderweiter- als aus den Pezahl-(plaizlzusuchen. Da

iaber der Einhaderniemanden-zuEinzithng desGeldesi bestellen
würde-sollderienigei sodie Zahlungzu leisten hat- zur Befall-Zeit
——dasGeld-ohnevorhergehendeTime-wanndeni soes empfangen soll-
jiixlicialiter u ilspomrenxdaselbstzuvernegelni und alsoalldazulas-
sen defugtfzenm

·

Wie denn auch- wenn von dem Acri-keimtenbe-

sgehretwürdeidie Zahlung aneinen andern Ort zu schicken-solches
-

u thun der decepx«»x,ohne Abzug der Maine-a nicht schuldigist;

Hedochda·er gutwillig i aufGefahr dessen-sodas Geld emfangen
ollnnddieubersendunverlanget- ihm damit willfahrenwolte-

bleibe-ces ihm unverwe ret. ,

.

. xllz Wer
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»Xl-’I-Wer einen Wechiel- Brieffs eisezieiretxder wird dadurch
Dei-M oder Oelbst-Schuldnerxund istgehaltenles seygleichdie Ve-

liimbezahleeund vergütenoder nicht- denselbenzu gehori er Zeit
nicht durchMgwxiwx und Uberweiseles ware dann- da seldige

giitwillig angenommenswurdenxauf welchenFall dennochdem

Einhahersein Wechsel-Recht solangein Weg-» bleiben wir-di biß
daßdieZahlung vom Migwwio wurcklicherfolgeo sondern allein

«

ist-»Cale ohne einigen Ausstellj zu bezahlen-dergestalt- daßer mir
keiner darwider einzuwendenden Except-M, weder Compeiijsxtmeeih
oder fogenanten szjzwseg was auchvor Freie-Meer und Forde-
rungen-der Seher-Sicher- Einhaber-let-Weinoder Ascesi-Mk-ej-
ner gegen den andernhaben mochte-nochin keiner andern J wie ne

Nahmenlabenniogenxausserder- jedochohn allen Verzug oder

einigeFFill-eriveißlichenwnrcklichgeschehenenZahlung - gehoret
ver en o .

-

:. —-

·

X VII. Alle und jedeWechsel-Briessei»sollenmit jeeiner kleinen
—Mnntze-als: Drehgroskhenoder Dreypolcien-sondern allein mit

Sechs-und Achizehngroscherngezahlet werden« -- Da aber-der

Wechsel-Brieffaqureutz-und dergleichen»Naeur-Thaleroder ex-

kqu aufzwahaler lautete- fodanni die Zahlung--init denen in
sdem Wech elhieehsexetenSorten zu lei en-«und sollniemand auf
hunderkT aler mehr dann IozThaleran einviertelanzunehmen

. gehalten seyn. .Ubrigens- weil auchbißheroviele Wechsel-Brief-
: fe- auf specie-Rthaler lautende - ausjpohlenanhero gekommen,
nnd nochkünffcigmehrere kommendurften-; Als werden diesel-
hen nur vonsCreutzmnddergleichenThalerzmchtaber von Bei-sen

Thaler-zu verliehenseyn. Deßgleichenidannaiichjwann inLeip-
!

szigewVreßlauerund dergleichenWechsel«-BriessenxThaler ge-
«nandiwerden-nndausdrücklichCreutz -oder Barke-Thaler man

KessjicireisindetxalsdanneiniederThalersnichthöherjdann 3.Gul- .

den oder po. Gr..hiesigen«gangbahrenGeidewdarff gerechnetund
fgezahleiwerden.

«

«

«

.

- -«-
»

sxym
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THE-MrDafernderWeMel-Briefsan den Verfall-Tagi zu
onstandiglieit des Ecnhabersxnichrbezahletwurde- sostehetdem

inhaberfreyx ohne seinenNachtheil- miedemFiwjzhiß auf den

zehendenTag- nachdem Verfall-Tage( die Sonn-und Fest-Tage
miteingerechnet)einzuhalken.Wenn aber- vor Ablauff solcher

seit-er
die Zahlung nochnichterhaltenhatte-ister schuldig-den ze-

endenTa zu prekejiieenzes ware denn-daßdieseraus einenSon-
tag oder ho en Fest-Tageinsielxinwelchem Fall die Peoeeziwziden

neundtenTagzu bewerckskelligemWobey denn einiedersichzu
bescheidenhabenwird-daßmit diesen Reme — oder Denkens-» . Ta-
gen es gar nichtdahin zu verstehen-daßnian die Zahlung derer

Wechsel-Briefs«nacheigenen Belieben-uber den Verfall-Tag so
lange »wenn-wenund verziehen moge J sondern gute kindrichtige
Zahler sollenund werden zu derVerfall-ZeitunverzoglicheZah-
lung zu leistensichnichriveigernxiiochdißfalsmit denenRestecXTm
gen einen Mißbraucheinzufuhren gemeinersehn.
X1X· Es wird aber dichtsfalkZeiti was die Wechsel-Briefse

so« Uf) zu zahlen lautenanbetrisstiausdenvierzehendenTagsnach
geschehenerxlckepranwldenTagi da dieAckeprksrwergangennicht
mitgezehletidteSonnmnd Fest-Tage aber mit eingeschlossen)ge-
rechnet- die Wechsel-Briesse aber - welcheauf einengewissenbe-

stimmten Tagzu zahlen lauten- sind aus den nechstsolgendenTag
vor verfallen zu achten-und fangensichalsdann die Wesens-exze-
ge an. Da aizchdie Wechsel-Briesse «ckae»,odernach«ki»xe,u zah-
len gestelletwaren- sowirddie Verfall-Zeit vom nechstfogenden
Tage des Dangezahlet.:

« «
·

.
XX. ubrigens- wann die Wechsel-Massen Viel- , oderan

Sieht-zu zahlengestelletseyn- sosollenselbigedie Krassthabeni daß
sie-innerhalh 24.Smndeni nachgescheener Fee-Kamm- welche
auskhan Sonn- nndFiest-T«agengesch. n kan) bezahlet werdens
mussen-die aber- so aus lccheTage- dochunter 14. Tage-Sicht-
lautenlwerdeninachdem eggilkzagxdreygenas-Tage zu gen-fes-.

-

» ,

2
·

. en·
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senhaben-«indessensollenalle andere Wechsel-Brieffeiwelche e- Un-
und auf tangere Sieht gestelletseyn- ihre RerFJechTagenachdem
Xixm Ame behalten.

’

·

·

XXL Wenn aber die WcchstlBrieffe-.—soans eine bestimmte
Zeit zu zahlen lauteni alsdennallererst gessen-tret würdeni wann

nichtalleindie darin enthalteneZeiti sondernauchein Theil derer«
DHE«seri»»J-Tageverlausseni so sollen die DijeeenowTage von dem

zur Zahlung benandten Tage gerechnetwerdeni und soll nch der-

Jicreptemxallein derer Übrige-IIDIJEMinm-Tage zU bedienen-

haben. Danuch die vollige Diiji«»e-Tage bereits verflossen-
alsdenn muß die Bezahlung innerhalb 24. Stunden geleistetwer-
den.

, »Soaber dem Einhaber oderVersender des Wechsel-Brief-
fes einige Schuld oder Mom, wegen des durch den zu lang ausge-
bliebenen WechselentstandenenSchadensxdargethanwerden kon-
tei soller allerdings dafürhaffienxund der Zieher von allem- des-

fals aufil)n—zii·machendenAnspruchejbefreyetseyn» , ·

XXILWie dann auch- da der Einhaber aufdieVerfall-Zeit
von dem Ascesi-Wien dasGeldnicht forderteund in wischeneine
Veranderungin der Munize erfolgetexin diesemFa der Dei-»e-
keine andere Dorcenzu zahlengehaltenseynwird- als diesenien-
so bey der Verfall-Zeitgange und gebiggewesen-derBrieffes in-

haber auchdieMnnize im vollenWerthiwieselbigezurVersatheit
gegolten-anzunehmen verbunden bleiben» Ingleichen-wann dem

erniemetendurchdenVorzug derAbholungsonsteinSchaden ent-

stundejso istder dessem-it oderDeiziw davorzu stehen«-oderdensel-
· ben uber sichgehenzuslassennichtgehalten-angesehenermitderZahs

lung bereit gewesen- und derJnnhabersich hattemeldensollen.
2. XXJIL Wann ein des-preisz-znr Verfall -’Zeitnur einenTheilJ

der im Wechsel-BrieffenthaltenenSumnzexzrihlenwurde-sostehet
demEenhaberzwarfreyx die Meiste Summe anzunehmen:Er«
ist aber des Nackstandeshalber gebwhrendmitkderPforejkstleiszu-
verfahretkfschuldigkund bleihetdesselbenwegen- an dem Zecher
Und l»d«J-rern-sich-zu erholen berechtigen Amt-.
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· XXIIA Soist auch kein AeeepmmbefugtieinenWechsel-Brust
vor der rechten Verfall-Zeu- an den Psejewwten oderEinhaber
zu bezahlen-wenn es auch gleichein »Es-avon ihm acceznzeterWechs
sei-Brief warel und er sich- der Zeit halber- in Des-MUka oder
leisekaeinen Vortheil machen tönte; Wiedrigenfalsxsda es sich
zutrugeldaßderselbe-an welchen die Zahlung vor der Zeit ge-

schehen-iminittelstjaliirtexso bleibetsothane Zahlung zum Nach-
theil und Gefahr desselben-der den Wechsel- Brieff vor der Zeit
gezahlet hat. EigeneWechsel-Briesse aber inagein jeder bezah-
len nachBeliebenl und wann er will.

’

-

-

«

,XXl-.’Wannaber ein Geber einen geschlossenenWechsel-
Brieffan einen gewissenMann zu bezahlenstellenlassen-denselben
AuchUnd die Arcepmrizmzu Pforte-WenX Versandt hatte Und die Ar-

cepmiw würcklichgeschehenwäre- so mag derselbeGeberx alsHerr
des -Wechsel- Briesses - nichts destominder- dieZahlungxvordem
Verfall-Taglwiderruffen und solchean einen andern vergnugen
lassen. Der leichenMachtdenn auch derleizteladejlaeireinesWech-
sel-BriessesZatjdaferne die Zahlung nurjiiiipiieiterundschlechter
dings an eine benandte Personl nnd nicht an Gedrain dein lade-ist-
saenegestelletist. Da aber der Einhaber eines Wechsel-Briefses
einiges Eigenthum daran hatte- oder dem Hecken-neudurchdes
Gebete- oder IniiojjiieitenBriesse darthun wurdel daß er dieim

Wechsel-BrieffeeiiihalteneGeloeruseinem selbsteigenemNu en

hatte zu empfangen und-also kein chlechterMein-inwie-oder e-v

fehlhaber des Senders des MchsekBriesseswarei so istder day-.
megehaltenx den Werth an ihn zu vergnugen und hatsichan den

geschehenenWiederruffnicht zu kehren »

-

-

XXVI. Wennauch jeniandfurseine Rechnungan seinenCis-.

»Damit-seitenGeld seinirtiretx dasselbezu cis-Flockenoder mein-i zuke-
miexiren und der Wechselan den Umstande-ten die-effek-und nicht
an seine0«lse,zu zahlen-lautet- es sichaber utraget,-daßder com-—

Fondengvor den
MrfalliTagådesWech

els »Wie wird Undsdrtp».
.

.

-

Z ke-
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Zieher nicht vergnuget - alsdann stehet in des Reimen-istenMacht
nnd Willeni bey dem Accepwten die Zahlung zu wiederruffenund

daßdiefelbeaneinen anderngeschehecgemeine-»rein, »

- XX VII. Obwohl zu wunschenwarel daß-«wie einiger ande-
«

rer Orten- alsoauch hier - die vielfaltige Inxiojfirungderer Wech-
sel-Briefs» als aus welcher mehrentheils Verwirrungen und

Weitlausstigteitenzu entstehenpflegen-ganlzlichabgestelletwerde
kontex so will sichdennochl da ne bereits in starckenBrauch kom-
menx es nicht füglichthun lassen. Wannenhero denn es zwar da-

bey- vor dieseZeit- verbleibenwird ;«iedennochsollendieIndes-.
wes-teni» hie-»so hiemitganlzlich abgeschasfetseyni und hingegen
vollig ausgeschriebenwerden- mit ausdrücklicherBenennung des-
sen-an wem zu bezahlen-wer den Werth dafur erleget-auchexpre-

»«r»ungder eitund Ortes-i worin die C»»me)e-gten daruber sich
geeini et; Jn Ermangelung dessen-ist der Ascesi-niedie Zahlung

·

zu lei en nicht schuldig-sondernmag die Gelder zur Verfall-Zelt
Gerichtlichdeponrreni bißzu erfolgten rechtmäßigenImioyzmmtz

’

oder anderer ZnugsamenLegixzmnxwz es ware dann X daßder

Einhaber des s

Fceffesvergnugliche Cur-»e- leistetel Und dadurch
denmake-»ew- fur alle Nachmahnung sicherm in welchemFall
die Gelder dem Inhaber abgesol et werden mögen. —

. XXWILWannnuneinWe sel-Briess-nach erfolgter Acri-F-
rass-»,zurVerfall-Zectnichtbezahletundgebührendpmkejliretwor-
den- sohat der Jnhaber und Greci-'ra- zuforderst seinen Regssf an

den letztenJuki-Wer- von welchemder Wechsel-Brieff ihm zukom-.
menzzu nehmen undwann er von denselben keine Befriedigung
erlangetx alsdann soll er an den nechstvorhergehenden- wofern
derselbe gutes See-likeund zahlbar ist und alsoweiter-dafern keine

sandere expycyse·o«lyedeßfalseingelauffenibißzum Ausgeberdes
Wechselsl zsuruckegehen und die Be a ung des-Haupt-Stuhlsx
link-»M-und Schadens-nachWechfekz2auff- xviederselbeurück
gehet- suchenundi im Mangel gutlicherVergnugungiaufisnxsek

- -

«

ne
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neBurgen iindUnterpsand «xe»-»oe,1edochmitwckmrung des aus«
den AccepmuimhabendenRechts- verfahren.

X X IX · Da aber jemand denjenigen-soaccept-Freiund dochnicht
bezahletlzu·ersthalten wolke- soist ihm solcheszu thun unverweh-
ret nnd bleiben sodann alle andere lasset-Meeren-sowohl der Zie-
herxoderAusgeberials einjeglicherludaijirw nichts destoweni-

er- bißzur endlichenRichtigkei»m DziliszmverhafftetiDoch ste-

Zetdem Cyeklzmijiwieder frevi von dem den-»Mer abzulassenxden

etzienhin-»Mir in Anspruchzu nehmeni auch anderweit zurückan

denAkte-»Manzu gehenund sichalso der in solchenFallen sonst
jzulaßigenWeiser-Fi-gebuhrend zu gebraucheni bißer- wegen Cupi-
:«ix,I»xeyejse,Schadenundunkostenxvollkommlichvergnüget.

XXX. Solte auch einerunter denenIsireseneuienmit dem Ein-

haber desWechsel-BriessesMoschrethabenx ihn miteinem Theil
zu vergnugeni sodannsollenalle andere Imemeteni solches-laws
wegen- aus den enigeni welcherusw«-set hat- keinen Regka mehr
haben; Der inhaber aber kan seinenRest fordern und suchen
von einem oder dem andern- es sey mit Recht- oder Arm-at bißer

seinevolle Bezal lung erlanget.
»

—

—

— XXXL Glei erweise-wann derZieheridccepmmundJuki-Mia-
zusammen-oder einerunter ihnen-Filumsoliexsomag der Einha-
berseine Zahlungsuchenxbei)wem es ihn beliebet und von einem
oder andern soviel enipfangenzalser bekommen kan- biß er die

Vergnügun des Wechsel-Briesfesi mit Unkosten und Wider-·
«Wechsel-«—volkommenerhalten.

· » ·

XXXII. Damit aber-allerungebuhrlicherWucher vermieden
werde- sosollkein Dei-m schuldigseyn- einigeshtm- e, Lagiaund

- sei-» des Rück-Wechielszuerlegen- wo nichtgmig am erwieseni.
daß an dem Ort-«wohinder Briefs imjfiret gewesenJ der Greci-ro-

wegen zurizckgebliebenerZahlung- anderweit Geld au Wechsel
nehmen wagen-undwurcklichgenommen--sondern- in mange-
lung solchersescheiiiigiingxsollallein dir rechieWechseliuwiithåri— - -
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letztereEinhaber an UnsftenxBrieff-Pesto,Freien-Gehübr und

ein halbp. C. Frau-lies-aufgewendet-gut gethan und solchesalles ge-
rechnet werden- nach dem Col-m in welchender Einhaber den erJ
sten Post-Tag- nachder Verfall-Zeitfan den Zieher hat reimxjk

ren kdnnen. Wie dann auch der Text-Wer nicht vor alle Orthes
dahin sein Briess verhandelt worden- sondernnur allein vor den

Ort- dahin er denselbean bezahlenecmzmyetx den Wider-Wech-
selgut zu machen verbunden.

«

-

XXXIIL Beh ereignetenFallzmeaeenund daraus entstandenen
-

coecmilxissollen die Wechsel-Briesse zwar für andere Waaren-
Schulden und obligaxizmeadie Pyajeyem habenl keinesweges aber
Vor GerlchtllcheUnd speciali-Hyporfaeezue»,ingleichenfur Privilegietek
und unmündigerKinder Gelderl es ware denn das empfangene
Wechsel-Geld i» Mit-mitne- bey dem Fazit-en annoch verhanden--in

««we·lchdenFalles den Vorzug vor allen andern Schulden haben
wur e.

xXXIK Da auchjemandWaaren von einem andern zu ver-

kaussenoderzuverwahrenin ComszfWempfangenund
von deu-

selbenhingegen mit Wechselbezogen rdenj sollderselbigebillich
auch aus denen Waaren sichbezahlt zu machen berechtiget seyn
und demnach-da bey Falls-Wien oder sonsten-die Waaren mit Ar-

restoderVerbothbelegeixodermiteiypordeezwgeschwehretwaren-
mehr nicht-als was nachseinerBefriedigungubrig bleibetx her-
aus zu gebenschuldig-was aber seineAnforderungbetrifft- für
allen andern Cis-einwen- wie sieauch»Mit-girrtsehn mdchteM sei-
nen Regt-endaran zu behalten befugetsehn.

»

.

-

Xxxy. Ubrigenssoll-en-bey denen Fau;--e»een,Au«sl-·indische
'

sowohl-als Einheimischeli» Team-jam-adwneet werden und gleich·

denen Hiesigenihr Rammbekommenxes sehdann- daß an andern
Orten mitdenenHiesigenes anders gehaltenwürde.Auf welchen
Zalwaye Tat-»inmit solchenAuslandischeneineGleichheitlief-wi-
ret und keinerzugelassenwerdewnochpamcixwensollzer bezveise.

«

sum
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dannznebenstseiner Anforderung auch dieses-mit beglanbtem
Scheinseiner Obrigkeit- daßmit denen Hiesigenderer Orten eine

Panz-et gehalten Wokden.
.

XXX W. Weil sichsauchzutragen kan l daß zuweilen die be-

zahlten Wechsel-Brieffenichtalsofortvon denenl so das Geld e-

zogenl abgefordert oder verleget werden; Als sollenalle Wech el-

Briesse- so auf einen Wein-et worden- nachVerfiiessiing 4. Wo-
chen- nach der«Verfall-Zeitxvor bezahltgehalten werdens unge-
achtet dieselbein der eit nicht abgefordert worden; ausgenom-
men die eigene Wech ekBrieffeJ soeiner aufiich selbstausgegeben-
welchein Jahr und Tagsvon der Verfall -8eit an- es sey»wenn
ret oder nicht-Pyoliaeisetund die Ausgeber zur Zahlungangehal-
ten werden kdnnen. Da aber die Psalm-Iw-in wahrenderJah-
res-Frist nicht gefcheheund der mai-» feineKlagewiederden De-

biweeni in solcher eit·nicht anstelletexsoistdergleicheneigenerWechk
sel-Bri·esshei«nagan licherloschenund der Deizwydem Use-deme-

daraus etwas zu beza len nicht schuldigl es waredannxdaßder

cyekliws,vorAblauffJahr und Tagsi mit Tod abgingel alsdenn

dessenErbenlüber das erstesnoch ein ganlzesJahrundTagJ zur
Frankreich-,Frist haben und der Wechsel-Briessgultigseynsoll.

XXXWL Wann auch ein neeepeisterWechstlsBriessverlohren
worden und der Dei-im der Schuld gestandigistisosollwiederden-

selben war ebenfals nachWechselMechtverfahren-derien«ieaberl
sodas ld uempfange hatl zuvor gnugsamecaaezwzzu lei·knldaß
er auf seine nkostenden Dei-»ve- gegen Manniglicheni dieses ge-
hobenenGeldes wegen- vertreten wollezangehalten werden.

»

XXXVUL Und diesesvorgeschriebeneWechsel-Rechtsollnicht
allein unter denen Kauffund Handels-Leuteni sondernauch un-

ter allen denenienigen statt haben- so Wechsel-Briessevon sichstel-
len und sichderselbeniessenunter was Freie-et es wolle l bedienen-·
siemögen seyn von was Gar-aime- »undStand sie wollen. Wie
denn auchsowohlledigeials

vereglichtexFranenssPersonensäFxI-
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selbenunterworffen seynsolleniwenn jteentweder ihre eigene und1
zwar- soviel dieEhe-Frauen betrxsstlfur sich-ohneihre Ehe-Man-
neri absonderlicheHandlungenfuhren-oderdie Ehe-Frauendenen
Geschaffienihrer Ehe-Manner furstehenxob es gleichohneVoll-
work des Ehelichen oderanderencamrms,1tndsonder Erinnerung

BrefWeiblichen Privilegienund anderer Rechts-Wohlthaten- ge-
ie jet.

XXXIX Desgleichen werden auchMittderiåhrigeisodasEin
und ZwantzigsteJahr ihres Alters nochnicht«hingelegeclhierunter
begriffen-dafern dergleichen-Leutebereitseigene Handlung trei-

benund ihren eigenen Geschasstenfurstehenxoder auch mit andern
m Mascopekysind. Diejenigen aber- welchenoch an des Va-
ters Tisch und unter Vaterlicher Gewalt lebeni dannenherover-

,

mul lichkeineanandelnochWechseltreibenl wann siegleichWszecky
sel- riessevor Ich selbstausgestelletoderaecepmkethattenkmogen
sich-wider solcheWechsel-Briefseund darinnen enthaltenebchuldi
als ein »tiefen«-z Pallmiwg mit dem FCra Marcell-»reineschützen.

XL. Und damit denen Kauss-Leuten-auch zu andern ihren
Fee-eignean und Forderungen- sonichten Wechselnbestehenidesto
schleunigerverholffenwerdenkkonneund-sie bey ihren Schuld-
BucherM wannne aufselbigealleines wolxenankommen lassen-
n ichifernerevielfaltige Weitlåufftigkeitenkunfftig zu besorgenha-
ben mogenl so werden diesenigenxso ihre Waaren aufsetiverk
kaussem von allen-denensieuberzehen Thaler an Waaren credit-

ren- eine kuktzeMir-»M- forderenxwelchesieauch unverweigertzu
geben schuldig seyn werdenx worinnen die·Summa der ers-fixie-
ten Schuld- sambt Zeit und Ziel zur Bezahlung- gesetzetxetwa
folgenden onhalts:

· . « « »

KOCH?En es Unterschxtebenerbe ennepienntldaß Ich von
J . NO - - - JIO - - - xdstuchthe Waaren ge-
kau - welchethmj oder an seineWir-, richtig auf- -zn de-

Zah en verspreche. Danizth denk -:
-

S l
.

» o -
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Solchewager nun soll-als eine klare Schuld -Verschres-7
bungx dergestaltangesehenwerdensdaßXnachVerlaufs der darin

angesetztenZeit-dem Des-weg wenn kein sonderlich beweißlicher
Verdachtwider denselsbenaufzubringen- zwar nocheineSechs-
wöchigercstzur Zah ungz gegenErlegung Miso Ce-» vor solche
Sechs ocheniwohl zu gonnen und solchesaus die wag-»w- zu
verzeichnen-nachVerlaufs selbigerSechs Wochen aber dieGang-z-
»o» denen Wechsel-Brieffen gleich zu achten und essen-»v- nach
Wechsel-Rechtdaran zu verfahrenseynwird.

Xle Weil auch die nengwwex osftviel Streites verursachen
sunddiehmund hernxjgensun dem Handel und Wandel hinder-
lich ist; Als soll- wann die echsel-Briesfemit Asjigwewien ge-
zahlet werden- niemand eine dejigeww langer- als bißin den drit-
ten Tag- be sichzu behaltenverbunden seyn- sondern s wann cn -

wahrender eit- die Aug-»mi- durch die erste oder andere Hand
nichtgezahletwordw so sollder Einhaber Recht und Macht ha-
benx dieselbeseinenMann- vondem ersieempfangenlzuriickzu
gebenund von ihm die Zahlungzu fordern-nach Inhalt des ersten
Ame-en Ware minder Deliker ein- guter Mann und schleppen-
dennochdie Zahlung- sosoller dafür »so Gar-, »meine-, der Erb-
Wette zu erlegen verfallen seyn.

Xle Was endlichdie Former-» PyaeeMaITM selbstbelangct,
sosollderxenigexwelcherbesprochenwird- zwar durch einen Amts-
Dieneri auch auf einen ausserordentlichenRechts-Tag und dem

Amte beliebigeStunde alles-keckwerden- es ware denn- daß·ma»n
ihn-der FluchthalbenlausgnugsamenVermuthungenxverdachteg
hielte-inwelchemFalls ohne vorhergehendeGram-, aus Ansuechen
lindSchadloß-Haltu11gdesKlagersXer aseejlisetsoderabergefang-
lichangenommen werden kan; Dochaber-sterschuld13iausdieer-stesergan enemåndlicheLadunngordemRechxerlichensmie (o·derl
da er au er derStadtunter derselbenszsz wohnhafftware-

vorm Vieaknejdeyendensoder anzernBurgermecsteruchen2 er
.
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tern)sofort-benVer-neidungwillkührlierStrassexinPerfonzu
erscheinen. Da er aber- ohne erhein e Ursache- aussenbliebei
auchan fernerevCis-»m- dennoch nicht erschiene-soller- ohne An-
sehender Personi durch die Amts-Diener·angenommen-und also

«

dingstelliggemachtwerden, Da dann dce Partheyen selbst-ohne
Fromm-am- oder anderwartlgen Beystandx es wolte denn das
Amt einen Fromm-ame- oder dergleichenBeystandxjwAal-me-
was es Peyø»-»-»-»,gestatten- die Sache·mundlich vorzutragen
schuldig-demnach Klager seineKlagemundlichzu know-sen und

»

der Beklagte gleichfalsmundlkchdarauf richte ·zur Haupt-Sa-
chenxjxikkwnzz-o»jkxj165w»wcki,zu antworten- eine ,

and alsoforst
zu Mag-schwen!oder eydlichzu dgjsnyenxwiedrcgm als dasselbtge
zie- secogmmgehaltenwerdszexgewartig seyn; da er auch etwas er-

hebliches einzuwenden hatte- folcles i» com-»mi- beyzubrm en-
und-ohneallen Verzug und einigeFristJ darzuthun gehalten eyn
wird- das Amt aberwird- nach be undenenSacheWden Verlag-
ten zur baaren Bezahlung-oder annehmlichengenugsamenCan.

»we-mttPfand oder Burgenx kamt-wwwund die Execakwinner-

halbdretzTagen vollziehen;ubrcgensidaBeklagternicht soviel
»i;han« hatte- auchanderwarttge an standtgeGar-»w- njchtpriejizsen
kontej oder sonst der Flucht halben gnugsam verdachtigware-
«tl)nm dieHasstbrcngenlgsienzDessen sollalles undjedetv was
von denen cpartheyen mundlcchbe gebrachtund von dem Amte
befundenworden-durchdenUnter- »Wer-oderAmt-Schreiber-
richtcgmwwetund denenAmts-Bucherneinverleibetwerden.

XLIIL Da aber crgendecnes dererPartex vondem verlaut-
baxckcmcndlichem AusspruchclMijåmminmlnjjwrmmji«-weisen
wurdei insolchemFallewird zwar dernppellaxw

Zudejesisenxje-
dochMusik«-»-Was-»a-unbenommenseynxungeindert der mes-

PoairtentdppellamQmit oder ohnecum-»- deHKlagersJwieder den

tandem-kirrenBeklagcen dieBeweis-;zu vollziehen. Inn-»O-1»·
Lin-»inaber soll sofort.wm«D-eII-rzdesnder dkyeilsnxstmezwei-»O

Inn-,
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im» ; nichtalleinxverinittelst Aufschciffiingderer-scroij»z-« b-.

a«»xi.e,—i»wd»eisen-sondern auch-ohne alle Prawmriox zu mehre-
ren Beweisen-in demselbenFels-wTemiw entwederbeydenen-Fleh-

·

Fyi-»æ-»Ji-x»;-«es gelassen-oderauch- dochnur mundlichundkurs-
lichUxiMciyetwerden. Da dann in E. Raths Belieben stehen
wirdz mit ehestemin der Sachen zu verabscheidenund das Urtheil
Fahl-essenzu lassen. Von welchemkeine weitere Appe««:;»»,alsdie
in dergleichenSachenunzulåßiglauch efforts-sieDis-Miss-INDleM-
wurdigst regierender KonignMaje . zu Pohlen AUGUFTJII-
Unfers AllergnadigstenKonigs und Herrenx de dar-) www-K
MesstJMMJJK welchesauchdurch ein neuliches Des-»Hm Regzszizz
CMJWMIU Wordenl bey Straffc Jziiyigrmommdu«-ww- Klage-»mil-
Wtz lvotlllthch diesel·benlWelchedergleichenApjiellniiwexWere-ji«
zu keck-senkenfich·gelustenlassen- angesehenwerden sollenl höchst
Verboten lstX wiin wreyponiyetjweniger adminiyet und nachgegr-,

benwerdenkdnnenzsondernes sollder Sachen- durchun-»
verzoglicheivurcklicheExeisaxi-»,ein schleunigee

gednhrendesEnde gemachtwerden.
Public-yet den 8. Mars-is 17ot.

BANVEROUTER-Drdnnng
Emnach die Löbl.Ordniingenbereits zu mehrmahlenbe-«
dacht gewesen- daß derer verdorbenenKaussleiiie und
Ba» dem-»H-gefahrlichemund betruglichemHandel-da sie

dssiersdur ihren ubermaßi e·nPrachiziinordlichesLeben-nach-
läßigeAbwariiing ihrer Ges asstexunrichtigeia wohl gar unter-

lasseneHaltung ihrer Kauffmanns-Buche» und andere Wege-
viele um ihrVermögenbringen-gesteureixund dieselbenallhierin
der Stadtsnicht geduldeti auch- nach Besinden J«zu gebuhrender
Straffegezogenwerdenmdchteiä

Als habenDieseldexaus

oggg3
-
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enderVorsorg-e-·aufhinianglicheMitteiundWegeiwodurehdie-

en seitherosovielfalig auch offters muthwilliagemachtenund zu
-

snichtgeringem Schaden des com-»m- auch Bekranckung vieler

ehrlichenLeute gereichendenFaziieJimeiire-2,gesteuretwerden könne-
bedaiht seyn- und zu solchemEndexnach demebL Exempelanderer

Orten-folgendeFreienueeoneesOrdnunspiibiieieenlasse-nwollen-
uberwelcheinskunfstigesteiffundvestso gehaltenwerden.

I.

«

Wie nunzuin ersten sowohl die Billigkeit erfordert-alsauch
einen Jeden seinGewissen dahinverbindet-daßer einmehrersx ais
er wieder zu bezahlenvermogendx nichtaufdor e- noch auchvor-

nehmlichandererLeute Geld liederlicher-Juna. tsamer und beß-

hafftigerWeisevertbueund durchbringez Alsohaben alle und
.1edeziiforderstdahin zu sehen- daßsie nicht uber ihren Stand
sichhalten- allen Liszt-»- vermeldenx auchdenenJhriaenderglei-
then nichtgestatten-ON l·im übrigenallerseits siehdergestalt-
damit sienicht durchNa laßigkeitum das Jhrige gebrachtund
mit ihnen anderem Schaden gesetzetwerden mogenx behutsam
auffuhrenx absonderlichdie»Kauss-undHandels-Leute-dieaufgee .

nommene Gelder- durch ubele wwwinme oder unndthigen
— und übersiußigenAufwand nichtxderschivendeniGestalt sie wi-

drigensalsj nach Besindenx als betru lieheDer-ade«angesehen
und bestrafferwerden sollen, Iedo werden diejenigeKauffe .

und Handels-Leute-sowohl andere- so zu Treibnng ihrer Pse-
jewa oder BeforderungigrerNahrungxzumahlenbeymAnfan-
geiind Ausrichtun dersel enj Cseeiix zu machengenöthigetsind
und ihreSaehen onstmit-gebührendemFleißiOrdnung und

Vorsichtigeeitesse-ersten-wann sie.her.nach-ohne ihr Verschulden-»
durchUnglucks-Falle in Abnehmunggerathen- ungeachtetsie
ein mehrersxals sie Vermogen gehabt-erborgetz hierunter so
schlechterdinssnichtzuverstehensehni ·—

-

M v

-.·»-.,. .
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, « Woferneaber jemand-weßStandesi Geschlechtsoder-tose-
die-werseh- insonderheitein Laufs-undHandels-Mann-derge-
stalt in Abfall der Nahrung kame- daß-sein Verinogen zu Be-

friedigung dero Glaubiger nicht hinlänglich:So sdlldennoch
ihme deswegen auszutreten und siuchtig u werden keines we-

ges zu gestatten seyn;sondern es hat der elbe sichzufördeistbei)
dem HekxtxPisa-demen- damitderselbedie unten erforderte nnd

sonst gehorige Anstalt treffen konnex anzugebenfund seinenZu-·
stand zu eröffnen-die Ursachen- warum er«in solchenAbfallge-
rathen- anzuzeigenx auch eine richtige Geschick-»w-sowohlseines
Vermögensund hab-endenForderungen- als auch seiner samtn-
lichen Schulden und Creiiimwtz wie er alles auf Erfordern end-
lichbestarckenPan-zu übergeben-zugleichauchvermittelstEhdes
anzugelobenx daßcrxbißzu endigung der Sachen- sichnichtaus-.
ser der Stadt unangemeldet hinweg begebeni noch vielwemger

iaber etwas an aussen stehenden Schulden weiter einhebenzoder

pon seinen Einsan vcraustrni einigen seiner Ceekizmywx dieselbe;
»Da-kam geben-«oder sich sonsten des geringstenanmassennoch
einen derer Franken-invor dem andern befriedigen- oder ihm in

andere Weise ges-weisen wolle. -

"

III· .

-

. Wann nun von denselben diesem allen ein Genügengelei-
stet worden- so wird dem-Herrn rasende-see frey stehen- den-

selbeniviederseineGreci-wes- auch die Casaipiakx,wenn-nur noch
nicht eine gebotheneLege-sein« jiber denselben erhalten worden-
nachder Sachen Beschaffenheit-auf k.2. bißzzMonate-Sicher-
heit und einQeleitezungeachtet er desselbenin der Berschreibu
sichbegebenhatte- zu ertheilen. Denn ob man wohl den Lausdes Wechsels-Rechtsaufzuhebenioder demselbeneini· en Abbru·

TIU thimi nicht gemeiner ist- sosindetman denno um g
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weniger-Bedencken- solchesauf dergleichen-Jung ZeltEiche-»Is-

renszulassen-als es in der That zu derer samtlichen Use-Zimm-

selb eigenem Besten gereichetxdamit inzwischenuntersuchet wer-
. den möge-wie es mit der Mel-LE-Mwm beschaffenund ob solche-

den Schuldner zu retten- zulanglichloderdieSache sonst-mit de-
rer Geschme- Bewilligungxdurch Gute gehoben werden konne,
als wodurch nicht allein viele Leute einiger massen bep Use-lik,
welcher sonst-durchallzugrosseUbereilungJ auf einmahl uber den -

Haussm geworssenwürdet zu erhalten- sondern auch die Use-lim-
m von einem beschiverlichencomeij- zu befreyenund folglichdas
galllzecamiiierriaiii zu bcsöchmk

, s Iv. .

So bald nun der Herr PeejiiieeeJeinanden ein Geleitwird

ertheilethaben! wird er zugleich die angegebeneGesichte-caoder

doch die vornehmstenderselben-die nemlich das Meiste zu for-
dern babeni beschickenund sie erinnern- daß sieungesäumteuch-.-
tigex unverdachtigecPersonen-welche-wo möglich-nicht antun-
ter den See-law- seynxzum Vol-schlagebringenmögen-Jdie von

E. E. Rath zu Ewige-Iz- des Beidenniogen können benanti
auch ihnenxnach Gele enheitxeine billigmaßigeVergeltungbe-

stimmetwerdenJ wel .

e auchbei)E. E. Gerichte zu bestatigen
seyn und folglichdie gantzlicheAdmimjimxipader Gutber des
Schuldeners uber sichnehmen werdenj wie auch des Schuld-
ners übrigesVermö en und Hecke- auch aussenstehendeSchulden
zu untersuchenverp ichtetseynsollen.cDa dann auch dieselbedie
Essai-weh so viel moglichjwennsichfundexdaßdexDei-iro-grosse-
sienTheil-Miasmaware- zu einem Reka oder zulanglicheitNach-
«chtzu Mem-en suchen werden- jedochalso- daßeinem ieden
erercifriietaisen,besondersaber denen Cerchi-asiin- Pyiuilägiat«,frey

bleiben möge-sich»-inden Ackmiziibegebenj odernicht; daferne
aber solcheSchwierigkeitenbiebey verfallen machten--ivelchevioikei
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vor sich selbstnichtsoler hebenkönnen- insonderheitwenn eiti
oder ander Use-ink-einepwjeyeexzzwegen seiner Schuld-Forde-
rung- vor denenUbrigenxweemiiyensoliexwerden sie solchesan die»

E. E. Gerichte gelangen laRnxwelcheJentwederdurch gütli-
chen VergleichoderrechtlicheEntscheidung- die Parten ausein-
ander zu bringen- Ihnen werden angelegen seynlassen; Wie
denn

auff)
dein Schuldner- daferne er durch richtige Urkunden

oder son darthun kontex daß er aus unversehenenxohneseine
BerwarlosungsxentstandenenunglucklichenZusallenx als we-

en erlittenen Brandes- Schiffbruchs- fremder Falls-Mien- bo-
er Schulden- grosserDiebsta le und der leichenzin Abfallder

Nahrunggerathen-nachBe "nden-dur Eriheilungweiteren
Anl Andes und Handwde Geleitesi odersonst geholssen wer-

den- auch diesesalles dem Schuldner an seinem ehrlichen Nah-
inen unschadlichseynsoll. nmassen denn mit denen andern in

Schulden verfallenen er onenx so nicht Kunst-undHandels-
Leiue-es ebenmaßiaal o zuhalten und deren Guther und nbri-
ges Perindgenxdurch bestaiigieGemme-g sollen untersuchet und

ein«-minnenwerden. Wie denn auch zu solchemEndehieinitzu
Erspahrung der Unkosten verordneiwird- daß-da ein Schuld-
ner ein Haus« Garteni oder ein KaussmanneinenFrabmeesp
ler und dergleichen-aus mehrere Jahre gemiethei hatte- bey er-

eignendem Falls-We die Mieihe nicht langeri als zu nechstsolgenk
den Ostern- oder Michael-'sund zwar- wenn das Fall-mes- vor O-
stern sichzutrügeidie Miethe bißMichael-«da es aberpor-Mit-»e·
lex geschehe-bißOstern deskünsstigenJahres wie-»wer werden

solle; Was aber die Speicher und derselbenRäume-als auch
die Holtz-Hdsseanbetrisstx würde deroselbenPieihe auf den dem
Fall-mer- nachstsolgendenund sonstin der Rein-nun s Ordnung
allbereits angesetzten Tem-« des letztenMesse-« zu nde lauffen.
Jedoch werden die Gesamm- des Bis-iet- dietMietheallezeit-ein
halbesJahr vordere dimVermiether ordentlichaufsagenzu lassen
gehalten seynx D· l-. Ho
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So wie übrigensein Schuldnerj welcher-seinenGekeife-eins

völliggerechtzu werden nicht«im Stande und dennoch mit kei-
nemGeleite versehenisti gewärtig seynmuß- daßwenn die Use-.
since-ex ihm nicht nachsehen- oder auch unter der Hand sichmit
ihm vergleichenwollenl sondern-er-Schuldenhalber-«bey dem
Amte - an welches es geboren besprochenwirdi wieder seineGü-
ter und Personj laut Vorschrifst der Rechte- wird verfahren
werden : Alsowird auchdenen Schuldnernx welchelieber bei-medi-
ren wollen - srey stehen- bey denen E. E. Gerichten sichdeß- -

fals zu melden. Solte auch Jemandmit-Konigl. Memiesiix sich
zu schuizenbedacht seyn- so wird er derselben- vermögedieser
Stadt Rechtenund waziegze»,.nicht anders zu gemessenehaben-
als wann er vorgangig bey E. E. Bach ein unterthanigstes
J»eem-xjio»x-Schreibenan Jhro KontgL Majesti Unsern
AllereinädigstenKönig undzzerrenl in welchemzugleichvon
den Ursachenseines Unvermogensmußaiiejiiret werdenl wird
erhalten-haben-dergleichen»I»eeeeegsioz»iz«-aberNiemanden-ohne
vorgangige UntersuchungseinerbißherigenAusführungund
dessen-was ihm begegnetj ertheilet werden. »

.

VI.

. Würde aber ein Schuldnerdie Fluchtzu ergreiffen sichun-

terstehen- so werden nicht allein alle seineEises-V Güther und
- Waarenl auf lenken-exund Asnweisun eines oder mehrerer Cy-.

sie-imm, ohne Saumnißx von denen lchterlichenAetnterw ge-
gen made-»kr-UnkostenX zu are-dieses-und zu versiegelnseyn- son-
dern es wird auch E. Es. Rath und zwar nachBeschaffenheit
derer ymstakndelexMeer-,allen Fleißanwenden- der Person
des fluchtigenDespite-«habhasst zu werden- theils durch ausge-
schickteSteck-BriessexmitBenennung siinesRahmensiBeschreis
beingseiner Feier-is-Ansehensxund was-ihn sonstkentlichFa-.

.

»

.

. en -
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chenkan- theils auch-.da man Nachricht hattean was füreinen
. fremdenOrt er sichbegeben-durch fee-Menzianan selbi en Orts

Obrigkeit- um Sie zu ersuchen-daßder fluchiige Schii dner zur
Hafft gebracht und nachmahls ausgelieffertwerde. Wie denn
die Stadt der Hoffnung lebet J es werde iede auswertige Pera-«-
und Obrigkeit- nach Anleitung der allgemeinenRechte und zu

Handhabung der Gerechtigkeixisichhierinnengeneigt und willig
ersinden lassenund daßdiese loblichehere-»mi- und der abgezielte
gute äweckizu Verhütung dergleichenboßhasstenUnternehmens-
errei et werden möge-ihres Ortes alles beyzutragengiichter-
mangeancDagegen dieseStadt denenseldeneinlgtleichesbeyewig-
nendenFallenwiederfahren zu lassen erbothigi und sichhiemit
anheischigmachet. -

·

vIL

, Nicht minder sollenüber die ausgegebenen Stett-Briefs«
oder gewohnlicheReavifeoyiaiie»,ii gleicher eitxdie ausgetretek
Ue Delikt-see ediökarlirehdurch öffentlanUfchlagqn den Kö-
nigl. Aether-Hoff-binnen z. Monaten-M per-«- iixfawe und an-

derer in dieserBa»7»»o»xey·OrdnunggesetztenStrassen- zu er-

scheineneins-etwerden: Gestalt denn auch denenselbenx wenn

siesichhierauf- einsi·ndeii-solcheszur Minderung der- sonstver-,
dienten Straffe gereichensoll. —

. .

«- --«-

vllL
,

Daferne aber der S ldnerx weder durch die ausgelassene
Steck-Brieffe und Regina-Male-zu erlangen-»nochindemgesetz-
ten Team-Isi- auf die ergangenen Eilig-ist sich ijiiseixso ist eri wes
gen seinerFluchtivoreinen boßhafftenimut willigenEise-JOHN-rer und Ehrloß zu achten und soll aller Muts-Weh thaten-
roelchesonst unglucklichenSchuldnern zustatten kommenkön-
nen-l verlustig seyn- und diesesalles durchabermahligenöffent-
lichenAnschlagbekaiit gewisse-Janchi woferne ersnachimiizhtg» »
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Zur Halse gebrachtwürde - wieder ihn mit leere-Isme-datniker
mir denen im 10den§. gesetztenStrassen. beleget werdenkonne-
ohnesallenweitern1.Anstand verfahren und dargegetI keine Ene-

fmkw oder Vereahrung

stztt
sinden. -

»

So sollauch keinem»- Mwexwiam zu erscheinenvergön-
net seyn-sondern er allezeitin Person sicheinsinden Dafern-
er aber- durch Kranckheet oder andere unvermeidlicheHenderuw
gen und norgefalleneEhehafftenJ binnen der m der Use-»ew-ge-
setztenZen! zu erscheinenerweißlichabgehaltenwurde-»sosoller

Zwarmit seinen billigen Exzesse-einze-annoch kurtzlechgehoretwer-
en- er ist«aber nichts; destowenigerdies UrsachenseinesAussen-
-b·lekbensxnochvor Ablaussder in der nimm-«gesehn-nZecelschrlsst-
lich anznzecgen und genugsam zu des-sen schuldM Wtkdklgfvfgls
nnd dafernzauchgleichder Denke-,nach verflossenen Terms-k- sich
wiedereenfundex so soll essdoch ben dem- was solcherGestalt ein-
mahl- sowohlwegen deäsen

Person als wegen desselbenDenno-
gensz Gerechtlichveran altet und erkantxoder auch dtßsalsos-
fenclcschwenn-see wordenl seynunveranderlichesBewenden ha-,
hell Und·dacwiderexcezeeiogenesen-weinnewng oder«einige ansv
dere-zvlsesieNnhmen haben mogenj un geringsten nicht new-ie-

retnochgesprochenwerden.

C
-

-

.

- -

«

Es sollenaberdiejenigeBeweis-est sonichtdurch dies.»F
eingesogene- oder andere Ungluckstalles sonder-n durchehr ei-

sgenekssVerschnldein Abfall ihrer Ziahrnng·gekommenzwes·
Standes- Geschlechtsoder ten-ein« sie seyn wogen- Es E; Ge-
rechte dieser Stadt übergebenwerden- welcheidenen Ordner-fiele
In gutes-«gleicheine-n Tore-ernen-atlstellen werden«-unddes Fell-ke-
ssemenochverhandene Güte-runter denen Ceedxeeseknnnachdemein
ZeglecherderselbenseenRechtoder Vor-Recht werd

erweiäcgO-«
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machen kennen , z-» qcaxsxxxmmrertheilenzDie boßhasstenFalls-«-

aberz daferneauch uber diefes die leisem-« diecmlimmzu ele-

Jmisslisenzstchklar dadurchan den Tag legte- daß der Oel-icon
da er bereits nicht mehr Jene-»e-gewesenj in solcher Absichtneue

Schuld-engemachtxoder Gelder- Waaren und dergleichen- auf
die»Seite gebracht-oder mit einem oder dem andern-i»J-«z«le»2

»J-vosjmncrerlzmymitzcylindireu Oder da der Debiwy die Bücher
m trccl)tlg-gehalten-solcheverfalschetjoder mit sich hinweg ge-
nommen- falscheWechsel-Besesse-oder andere owns-»F- und
its-»Welc- gemachtxoder seinVermogen mit Wissen falfchltchan-

gegeben-IngleichenseineGüter und Medic-J kurtz vor feinem Aus-

trktgefahrlccherWetfevereufertx oder wohl gar unter deinWerth
verschleuderkxdenen Seinigen-oder guten Freunden- stlljcggoder
das daraus gelöst-teGeld zugewendet- oder fonstauf dte Oecte

eschaffetund unterschlagem Und-da er noch yieruoerkurtz vor

einer FluchtGelder auf-undmctsich genommen- werd er l ems-
Dm Fee-reime- ÆeelezmmwmE. E. Gerichts- daßer vor einen boßhass-
TM Bnyiqvefmlch anzufel)c·nseyj sogleichseinesBürger-Rechts
bestandelpxauchMItIrgend einem-zehnean htesiganOrtebedachtzu
werden unfahig seyn. Htebenebenstwerd-L E.Gemchty
nach Beschaffenheitder Umstande des Eikeime-»nnd Besindm
der Grossedes Don-;solchexnenmuthwellchnFall-seh met Ver-

lust semerEhremGefangnißlZuchæHaufeXQtellungan denPraw
ger- Verwelsung- auch-nachBewandntßlhoherenStrassen-an-

dern zum Exemde belegenldamtt solchergestazlcdas Bose ah -

Thau und dee denen redlichenKau JLeUrcn gebuhrende Hocha -

Kung vertneyret werden endge. Jedochsoll dieses-alles und-fon-
Øerlkchwas wegen der mjesmilejndiesem§. verordnen desSchuld-
mers und Fall-seenKindern-l Wanz- txnd Erben-wie ohnedem
Mechtensest-an Ihren Ehren unschadlcehseyn. -

Ox-
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DaferneJemand von einervorhabendenFluchteines D-,
ZixesixgegrundeteWissenschassthatteund davon gehorlgenOr-
tes erwecßlicheAnzeigungenbevbrachtex damit diesenbosenFür-
haben ln Zeiten konte vorgebeuet werden Jso solldem Angeberx
nebst Versschwelgun seinesNa mens- ein Recomkeiexdafcir zu-
gekebretwerden. urde sichaber Jemand unterstehen - einen

dergleichenboßhasstenBetrüger- aus eme oder die andere Weises
in seinenunverantwortlichenVornehmen- behülsslichzu seyn-l
oder einige ihm zustehendeWaaren wissentllchzu verhelmllchenx
ihm bender Flucht an die Hand zu gehen- oder auf andere Wel-
se mit ihm zu wilmizyen und sichseines Unternehmens thellhass-
tlg zu machen-der soll-wenn er auch gleichvon des thiwix nach-
stenAnverwandenwaußgenossenund dergleichenwarexnachBw

Passenhettderermit elnlauffenden Umstande- auchwohl gar mit
andes-Verweisung-

oderZzichvHausex
bestraffetwerden.

XII.
«

DieseVerordnung-wiederdle Baqoeeoaxieerxhat E. El
Rath- aus SchlußsambtlicherOrdnun en dieser Stadt-»Mi-
ren und zum Druck befordern lassenwo en-·damltAlleundJede
in dieserStadtgewarnet seynmögen-sichklugllchaufrichtig und
vorsichtig im Handelund Wandel auszuführenJ um allen dar-

aueffolgendenSchadenund sonstentspringendeStraffenzuver-
meiden. Dantzigj den as. new-, des-«- 17zr.

«
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Der gewöhnlichenFO-«»2»!«siensowohleiner Eis-Il-

cimtiM, als gUchXauf die darin wwwiniytc VII-»n-
Erklarungx erfolgten Decken-M

Buegermetsterund Rath der Stadt Dantzth
z thun htermct kundt und u wissen-daßWir in Erfah-

rung gekbmmenxwas iassenN.N.ausgetretenist und

sich-zum Nachthecl semer Maximenin ein fremdes Gebiethbk
ebenhat; Wann nun- vermögedes §. Wi. der von sambtlichen
obltchenOrdnungen beliebten und unterm 25. zip-«des A».17zt.

Jahres durch den Druck FixbzicistenanummepOrdnung der-

gleichen ausgetretene Debimm edjekzzzikerJ durch dssentlichenAn-
schxagandeanmgleyrwaoss binnen z. Monaten-«siibJ-Ew
»He-ImmerUnd Lndcrcp»Mder BMJWWUWPOrdnung gesetzkMSth-

sen-zuerscheinenmiser werden sollen. Als sinken- heischmtmd
adM Wir euchNst KrassTPckscsPeIEJJJFMTFeJdaß ihr, innexhalb

z. Monaten von ctmnnleuehendieStadtver ågetxbeymEven-Sims-
den Amte meldet- Eure Ecnredeund Ents uldigungenx Wehrer-
wa habenmögen-erenner nnbfernerenBescheibesabwarten

solletl mct dem Anhangelfals ihr nicht erscheinetxdaß- tauche-
mekterZanqoewarepOrdnuonwiedereuchx als einen boßhassten
Winke-,verfahren werdens-)-1vornache'breüchzurichten.Uhr-
knndltchauch der Stadt hterunter angedrucktenJnsiegelbekrass-
trgen Gegebenauf Unsern Nach-Hause-DenN»

VI Bürgermeisterunt-Nach der Stadt Das-His-
s thun kundtund zu wissen- demnachN. N. nach

såinesnu «-
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Anstrettl anfdce an den Konch Ase-W- offeden N- angeschla-
gene Ediexxzkcimxiw weder erschienen-no auch einige erhebliche
Ursach- warum er nicht erscheinenkonnenx bengebrachtxals wird

hiemit obbemelter N- N· vermoge des §. VIII. htesiigerBeweiska
ter-Ordnung- für einen boßhafftenlmuchwetl en www-»se-
und Ehrloß erktäres und fort astler Rechts-Wo kchgtenxwelche
fonst nnglücknschenSchuldnern zu starrenkommen Formen-«ver-

lustig seyn! auch-woferne er kunfftcgzur Hafft,gebrachtwurde-
wider ihn mit I-zgx-Mxiq»,damit er mit denen im §- X. betnelter
szwwxepOrdmmg gefetztenStrassen belegetwerdenkonneJ
phne allen weitern Anstandtz perfahrxenwerden und sollHat-Fe-genkecsneijzkzpzio».yderBertahrungstatesindenx·Uh·rkundich
mir der Stadtl ierunternngedruckcenJnsiegelpekmssltgexzGe-,
geben auf Un e»rn.Rath-Hausexden N·

«

(L.s.)
s
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JOISZVOBRWJDKBin-Fuhr ist lez 1·59 »den 15. 1un,pub11c;1-
keckundxmsHANDWE- apxilipkewdiretiwordem Nachyem
nun--selbtge.zum-Dm«ckbefördert- si)hat man beyder conauoxy

«

»J-- :«Mit emems cmdern Exem lan, folgendes zu
-...qc:).rxigirenchvdetp «— -

.

"

.;« I
·

;:L-Jo’rr1genda.s
«

Feg. 8.'1in-,z. Gebiettjeoder- setze-nachdem ,Worte- Stadt-
.p- 9. 1.·«;.sbezahlemsitzefürxbehalten. p.10.·1.s. verdaue-
,ten-fü·t-Junbebauetept.s.1:.1.12. befinden-fu«befunden.

·
«p,-2.5-;-I.-.i»AUßUgw AußzeugmßsID- Is-11 Daselbstsoll
man ap dessnuptkuxthelsin dersetben Sa» eerwartenl
deucht si »aberjemand-Jenaeinem Peyeurthj hefchxveretx.

setzealles diesesnachdem·Worte-ist. ib· l—re- Urtheleurx Ar-

fcic:ul.,»ib.»1..«27.sich-für-sie.p, 26.1.;25.Vorhomtzgxfürj,
«Verhol,ttng.p, 27«.1...«5,Meydtguwfur-aqderePedmgqu.

, »-esxsxzsugemfürzseugem1b.1. x4.8uge-fur- enge-y.
z- , .-«l. Iz« Zugem für- ..eugen.,g.297 l. s. desLandes!. est-nach
demWorte- Emwo nern. j -1. 13.«ncbstdem verfessenen

smßjsxtzenachpem, ortelstv. p. ;o.1.29. das«Erbe ohne
lle Mittel räumen isolleund·glsoder.Stwh-.Wisch das fol-

gendexzalbeJahrx
e enach demWortexJahres. p.31.1,2«2.

Ærsxs etzenachdem- one-bewohnen. p..32·.1.16.vor-für;—
von· p.;;. l..14. und-setzenachdem Worte-Kirchen.p.35.l.9.
xsjse enach demWotteMrcicuLp.37.1.zk.unddep-4kre1’can-»
sen- ,«naeh»demetjte-Jgehen.p. 4q.1. 22, Burzterdingzxsur-. urdttxg.,-p«4e.s1-x3.-Wamn-fu·r--waren.i . I.20. «
crodjtornz furfscridjtorns .p.4;. l.17. setze2..fe.·1rz.ib. l.19..(
Jppejlarion, fürs 71 Harien, jb.1.23. zfürj 2. ih. l-. zo.- ,

- tyaynzsetzenachdemone-ingleichen p.46.1.23.ckedicok, «.
—

«fttr-Yc’et·dtr9r.. 50;1,12. wie sonstin andern Erb-Kätxffeny
O

sM UND-Dem-. kossm 5.2- 1. Ip-,ge.l)e.gtenzfür--ge-«

-legte.n«.«.p.»3å.,«1»4.-Reichs-E Wuch- fur- Wachs-Bucht
p- 58.1.21. ehrt-setze-ygchpemWorte-Todschlägern.p.—«cso.
1.2.—.nachterfolgetx fu«-m Acht gefallen. p. 63..1.1.2»..zmui
M ortf MW WMOMHMDM .p«6.s.1.s. Fahtgeiyles s-« .·

-

use .
.
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für-feh(igen. .68.;1.1.als--seizenach«demWorte-»wem .

«

.7o.1.21. au enxfutkiauß den. p.74.l.13.noch·i-furina·-
sx .I.27. oder wie e·sdie Es WettenachGelegenheit versper-
son und des Vermogens weniger aberkennetx·seizenachdem
Wortex March .p.. 26. l. xzzandere LänderifurzilxreLande«
ib. l. 25.Bürger-fur- Buger. p. 90.1. 21. 8. fur7.1xnp7.

für z. p. 92.l. z. anstatt-und von deinBerg drey
, Schilligez,-

von dem KphlerxsetzeivondetnBurgeriunizdreySchcllinge
-

von demKohler. p· 94.1.15. vierWochenifurJWochew 1 .

I.17. nach deinWorteStgdxxsetze-V9rstadtundaltenStadn
. 95. 1. :8. Kuchen-fur-Kuhn.»p. ps. I. 23. s2;.29. nahen-

— im Poeten. -99.1.»15.ensters-Geldxfuprer er-Geld.

-b.-«1.;0.R»oss-eile-fan toffWolle. p.1o2.1. ;2. Hoij
MePrfoxrxHoltzMecsten p.1o;.1..8. »

oltz-Messer-furi

Wes-Meister.p.106.1.8. oder Siemwei e-«setzenach dem
—

rtei Summen. H. m.1.25. abge ezteni fur- unbesezren.
.p.u2.l.12..dieBefchadiger oderfrek eWeckelepsollensalle

—

Wahl- wenn sie bey der E. Wette uberwieseni zehn guter
Marck bestandenseyn- setzenaphdemWoriererpem p.u;.
I. gi. 5- fur- 50. p. up. l. 28. htesig-Talchifur- Licht-Takan
p.127,1.;2. ZweyXfuriDrey.

-
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Das nachstehendeistAn.1599.d. e. Apr. sbender Revision , karione
derWellkuhr von-in. 1597 d.15.1un.annochheraus gekomm.

IV euch jemand der da Hanseeifchgebohreni nnd mit Weib nnd
Kindern aus HanseeischenOertern anhero contr- auf einen Knassi ,

Innnn dies Bürger-Recht gewinnen wolte- der mag dekfaißwohl bey .

der ich-beehren Wette- wie gebräuchlicherfOeinen - doch Idli er vor-

gäagig- ehe ihm der Zettel gegebenwird- ein E. E- Raht genommen
werden- daselsz nach untersitchrer Geiegenheit der Peridnx imp- de-
dhnts daher er abgezogen -.und stines Verhaltens - er des Bescheide-
soll zu gewarten haben; Ingleichen idil es gehalten werden- mit
gehobenen sicmsteisipen-die sieh zwar nussenseenseeifchGeweihtes-»erhe-
in einer Haus«-Stadt zu Bürger-Recht ihre wohnen-g gehnbe und

behielten-bewegenwer siehmissenHenseeifkhsoweit-et- nnd Hör-Fleck
niedergelassen-nach dasiibstBurge- gewordene der kdllen sue
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